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Teil A: Planzeichnung Planzeichenerklärung
1. Zeichnerische Festsetzung
Planungsrechtliche Festsetzung
nach §9 BauGB, BauNVO und PlanzV

Stand der ALK: 09.06.2012

Der Bebauungsplan einschließlich der Textfestsetzung ist gemäß § 21 Abs. 3 ThürKO bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde  vorgelegt worden. Die Satzung wurde nicht beanstandet. 
 
 
Erfurt, den 
 

Oberbürgermeister 
 
Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungsplanes mit dem 
Willen der Stadt Erfurt sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes werden bekundet. 
 

Ausfertigung 
 
 
Erfurt, den 
 

Landeshauptstadt Erfurt 
A.Bausewein 

Oberbürgermeister 
 
Der Bebauungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 2 BauGB im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt 
Nr.       vom                 mit dem Hinweis ortsüblich bekannt gemacht, dass der Bebauungsplan 
während der Öffnungszeiten des Bauinformationsbüros der Stadtverwaltung Erfurt von jedermann 
eingesehen werden kann. 
Mit dieser Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan 
 

rechtsverbindlich 
 
 
Erfurt, den 
 

Oberbürgermeister 
 
 

 

Bebauungsplan ALT614 

"Am Hügel" 

 

Entwurf 
 

 

 

 
 
 
 
 

   Maßstab: 1 : 500     Datu m: 21.10.2013   Planausschnitt unm aßstäblich               Nachdruck oder Vervielfältigung verboten 

 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

A Anzahl der Vollgeschosse, Höchstmaß

G Anzahl der Vollgeschosse (zwingend)

Ç geschlossene Bauweise

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO)

Baulinie (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Bau GB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Bau GB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Verkehrsflächen und der Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen 
(§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

*) Einfahrtsbereich

J Traufhöhe als Mindestmaß in Metermin.

J Traufhöhe als Höchstmaß in Metermax.

L Oberkante Gebäude als Mindestmaß in Metermin.

L Oberkante Gebäude als Höchstmaß in Metermax.

Grundflächenzahl, Höchstmaß

 
Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen als Grundlage für die 
geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung mit dem Liegenschaftskataster nach dem 
Stand vom                            übereinstimmen. 
 
Erfurt, den                                                       
 

Thüringer Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Katasterbereich Erfurt 

 
 

 
 
 

Planverfasser: 
 

 
       Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung        
       Löberstraße 34, 99096 Erfurt  
 

    

 

 

 

Verfahrensvermerke zur Aufstellung des Bebauungsplanes  
ALT614 "Am Hügel"  

im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 

Der Stadtrat hat am 24.11.2010 den Beschluss Nr. 1396/10 über die Aufstellung des 
Bebauungsplanes der Innenentwicklung ALT614 "Am Hügel" im beschleunigten Verfahren gemäß 
§13a BauGB gefasst. Der Beschluss wurde im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 21 vom 
31.12.2010 ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 wird gemäß § 
13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen.  
 
Die Öffentlichkeit konnte sich im Zeitraum vom 10.01.2011 bis 21.01.2011 gemäß 
§ 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen 
Auswirkungen der Planungen unterrichten und zur Planung äußern. Ort und Dauer der 
Unterrichtung sind im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 21 vom 31.12.2010 ortsüblich 
bekannt gemacht worden. 
 
Der Stadtrat Erfurt hat mit Beschluss Nr.                 am                 den Entwurf des 
Bebauungsplanes mit Begründung gebilligt und gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m.  § 13 Abs. 2 Nr. 2 
i.V.m.§ 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche Auslegung beschlossen. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich Textfestsetzung hat gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 
i.V.m.  § 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB mit Begründung in der Zeit vom 
                bis zum                 zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. 
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m.  § 13 Abs. 2 Nr. 2 
i.V.m. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr.       vom                 
ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Die von der Planung berührten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 
13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 BauGB mit Schreiben vom                 zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
Der Stadtrat Erfurt hat am                 den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. 
§ 83 Abs. 2 ThürBO und §§ 19, 2 ThürKO als Satzung 
 

beschlossen 
 
Erfurt, den 
 

Oberbürgermeister 
 

 

GRZ 0,6

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Sondergebiete - Parkhaus (§ 11 BauNVO)

Á

ñ

z. B.

MI 1-2 Mischgebiete (§ 6 BauNVO)

 
 

     Rechtsgrundlagen              
 

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und 
Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548)  

 

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 
i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung der 
Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts 
vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) 

 

3. Thüringer Bauordnung (ThürBO) i.d.F. vom 16.03.2004 (GVBl. S. 349), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23.05.2011 (GVBl. S. 85) 

 

4. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) 

 

5. Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) i.d.F. der 
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2013 
(GVBl. S. 194) 

 
 

Stand: 12.08.2013 

Anpflanzungen und Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstige Bepflanzungen 
( § 9 (1) Nr. 25 BauGB)

¤¡
Anpflanzungen von Bäumen (§ 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB)

¤¢
Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b und BauGB)

2. Zeichnerische Hinweise und Planzeichen
    ohne Festsetzungscharakter 
 

Vorhandene Gebäude 

Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer 128/7 

Flurgrenze 

Höhenlage des vorhandenen Geländes als 
Höhenpunkte in Meter ü. NHN 191.50 . 

Sonstige Planzeichen

: : : : : :
Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

 
 

Maßlinie, Maßzahl in Meter  8,00 

Festsetzung nach §9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §83 Abs. 1 ThürBO
 
 

Flachdach FD 
Satteldach SD 

! ! ! ! !
Abgrenzung des Maßes der Nutzung und der Bauweise innerhalb eines Baugebietes 
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

:::::: GF

Teil B: Textliche Festsetzungen 
Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 und 3 BauGB 

 
 

 Nr.  Festsetzung  Ermächtigung  

 1  Art der baulichen Nutzung  § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB  

   Für das Mischgebiet (MI 1 und MI 2) wird festgesetzt:     

 1.1  Die nach § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 BauNVO allgemein zulässigen 
Gartenbaubetriebe, Tankstellen sowie Vergnügungsstätten im 
Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO sind nicht zulässig. 

 § 1 Abs. 5 BauNVO  

 1.2  Die nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO allgemein zulässigen sonsti-
gen Gewerbebetriebe sind nur ausnahmsweise zulässig. 

 § 1 Abs. 5 BauNVO  

 1.3  Die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Ver-
gnügungsstätten sind nicht zulässig. 

 § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO  

       

   Für das Allgemeine Wohngebiet WA wird festgesetzt:    

 1.4  Die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO allgemein zulässigen die der 
Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe sind nur 
ausnahmsweise zulässig. 

 § 1 Abs. 5 BauNVO 
 

 

 1.5  Die nach § 4 Abs. 3 Nr. 2, 3, 4, 5 BauNVO ausnahmsweise z u-
lässigen sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für 
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind nicht zu-
lässig. 

 § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO  

       

   Für das Sonstige Sondergebiet SO "Parkhaus" wird festge-
setzt: 

   

 1.6  Das Sonstige Sondergebiet SO "Parkhaus" dient der Unterbri n-
gung eines öffentlich nutzbaren Parkhauses.  
Im Sonstigen Sondergebiet SO "Parkhaus" ist ein Parkhaus mit 
einer Mindestanzahl von 250 Stellplätzen und einer maximalen 
Stellplatzzahl von 500 Stellplätzen allgemein zulässig.  
Ausnahmsweise sind im südlichen Teil des festgesetzten SO 
"Parkhaus" Wohn-, Geschäfts- und Bürogebäude zulässig. 

 § 11 Abs. 2 BauNVO  

       

 2  Maß der baulichen Nutzung  § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB  

 2.1  Die festgesetzte zulässige GRZ darf im Sonstigen Sondergebiet 
SO "Parkhaus" und im Mischgebiet (MI 1 und MI 2) abweichend 
von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO durch Tiefgaragen bis zu einer 
Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden. 

 §19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO  

 
2.2  Bezugsebene für die festgesetzten Gebäude- und Traufhöhen ist 

die Höhe der an das jeweilige Baugrundstück angrenzenden 
Straßenverkehrsfläche. Gemessen wird in Wandmitte der der 
Straßenverkehrsfläche zugewandten Gebäudeseite.  

 §18 Abs.1 BauNVO 
 

2.3  Als Traufhöhe wird der Schnittpunkt der Dachhaut mit der Au-
ßenwand definiert.  

 §18 Abs.1 BauNVO 
 

2.4  Die festgesetzte Oberkante Gebäude darf im SO "Parkhaus" mit 
betriebsbedingten Aufbauten - wie Anlagen der technischen Ge-
bäudeausrüstung - ausnahmsweise überschritten werden. 

 § 16 Abs.6 BauNVO 

2.5  Die festgesetzte Oberkante Gebäude darf im WA und MI 2 durch 
untergeordnete Gebäudeteile, die 1/3 der betreffenden Außen-
wandbreite nicht überschreiten, ausnahmsweise um max.             
2,50 m überschritten werden.  

 §16 Abs. 6 BauNVO 
 

2.6  Die Sockelhöhe der Gebäude ist der Abstand zwischen Straßen-
oberkante der angrenzenden Straßenverkehrsfläche und der 
Oberkante Fußboden Erdgeschoss am Rohbau.  
Es ist eine Sockelhöhe von max. 0,50 m zulässig.  

 § 18 Abs. 1 BauNVO                
 
§ 16 Abs.2 Nr. 4 BauNVO 

     

3  Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche  § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

3.1  Im Allgemeinen Wohngebiet WA ist die Überschreitung von Bau-
grenzen durch Balkone in einer Tiefe von maximal 1,50 m aus-
nahmsweise zulässig. 

 § 23 Abs. 3 BauNVO 

     

4  Flächen für Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze mit 
ihren Einfahrten 

 § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 

4.1  Hochbauliche Nebenanlagen sind in dem Allgemeinen Wohnge-
biet WA nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zu-
lässig. Ausgenommen hiervon sind Spielanlagen.  

 § 14 Abs.1 Satz 3 BauNVO 

4.2  Ausnahmsweise sind in dem Allgemeinen Wohngebiet WA au-
ßerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche innerhalb der rück-
wärtigen Grundstücksbereiche hochbauliche Nebenanlagen gem. 
§ 14 Abs.1 BauNVO bis zu einer Grundfläche von 10 m² zulässig.  

 § 14 Abs.1 Satz 3 BauNVO 

4.3  In dem Allgemeinen Wohngebiet WA und dem Sonstigen Son-
dergebiet SO "Parkhaus" sind oberirdische offene Stellplätze und 
Carports unzulässig. Oberirdische Garagen sind in die Hauptbau-
körper zu integrieren. 

 §12 Abs. 6 BauNVO 

4.4  Ein- und Ausfahrten für Garagen mit mehr als 10 Stellplätzen sind 
in dem Sonstigen Sondergebiet SO "Parkhaus" nur innerhalb des 
in der Planzeichnung festgesetzten Ein- und Ausfahrtsbereiches 
zulässig. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 

4.5  Ein- und Ausfahrten für Garagen und Stellplätze sind in dem 
Mischgebiet (MI 1 und MI 2) nur innerhalb des in der Planzeich-
nung festgesetzten Ein- und Ausfahrtsbereiches zulässig. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 

 

5  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft 

 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  

5.1  Oberflächenbefestigungen auf den nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen sind nicht mit vollversiegelnden Oberflächenmateri-
alien wie z. B. Asphalt, Verbundpflaster, auszubilden. 

   

5.2  Für alle neu zu pflanzenden Bäume ist dauerhaft ein durchwur-
zelbarer Raum von mindestens 12 m³ bei einer Breite von min-
destens 2 m und einer Tiefe von mind. 1,5 m zu gewährleisten. 
Die Wurzelbereiche sind durch geeignete Maßnahmen dauerhaft 
luft- und wasserdurchlässig zu erhalten 

   

5.3  Tiefgaragen oder Teile von Tiefgaragen, die nicht überbaut sind, 
sind mit einer mindestens 0,80 m starken vegetationsfähigen 
Tragschicht zu überdecken und zu begrünen. Dabei darf die Hö-
henlage dieser Erdüberdeckung die Höhe des vorhandenen Ge-
ländes nur ausnahmsweise überschritten werden, soweit die Hö-
henlage des Geländes der direkt angrenzenden Nachbar-
grundstücke eingehalten wird. In diesem Fall hat die Anbindung 
an die Höhenlage der angrenzenden Nachbargrundstücke stufen-
los mit einer Böschung, die eine Neigung von 1: 3 nicht über-
schreitet, zu erfolgen.  

   

5.4  Die Flachdächer aller baulichen Anlagen sind dauerhaft und flä-
chendeckend extensiv zu begrünen, sobald ihre Fläche 30 m² 
überschreitet.  
Ausgenommen davon sind Flächen, die für technische Aufbauten 
und Anlagen zur Solarenergienutzung in Anspruch genommen 
werden sowie Dachterrassen. 

   

      

6  Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen  § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB  

6.1  Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten mit Geh- und Fahrrech-
ten zu belastenden Fläche ist ein Geh- und Fahrrecht zugunsten 
der Anlieger der Flurstücke 139/1; 139/2; 139/3; 139/5 und 139/6 
mit einer lichten Breite von mindestens 5,6 m zu sichern.  

   

      

7  Verwendungsverbot bestimmter luftverunreinigender   
Stoffe 

 § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB  

7.1  In Feuerungsanlagen, die nach Inkraftsetzung des Bebauungs-
planes neu errichtet oder verändert werden, dürfen keine flüssi-
gen und festen Brennstoffe verbrannt werden.  

   

      

8  Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
auswirkungen 

 § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB  

  Für das Sonstige Sondergebiet SO "Parkhaus" werden fol-
gende Maßnahmen festgelegt:  

   

 

     

8.2  Durch bauliche Schallschutzmaßnahmen wie die Ausgestaltung 
der Decken und Wände mit absorbierenden Materialien, die teil-
weise bzw. vollständig geschlossene Ausführung von Fassaden 
oder in ihrer Wirkung vergleichbarer Maßnahmen ist sicherzustel-
len, dass durch diese Maßnahmen insgesamt eine Schallpegel-
minderung erreicht wird, die es ermöglicht, dass an den benach-
barten schutzbedürftigen Bebauungen die maßgebenden Immis-
sionsrichtwerte nach Nr. 6.1 der TA Lärm nicht überschritten wer-
den.  

  

8.3  Nicht überdachte Garagengeschosse sind unzulässig.   

8.4  In den im südlichen Teil ausnahmsweise zulässigen Wohngebäu-
den sind die Wohnungsgrundrisse so zu gestalten, dass die Fens-
ter von Schlaf- und Kinderzimmern zu der den Geräuschquellen 
des Parkhauses abgewandten Seite angeordnet werden. Ein-
zimmerwohnungen sind wie Schlaf- und Kinderzimmer zu beurtei-
len. 

  

     

  Für das Mischgebiet (MI 1 und MI 2) und das Allgemeine 
Wohngebiet WA werden folgende Maßnahmen festgelegt:  

  

8.5  Bei Wohngebäuden sind die Wohnungsgrundrisse so zu gestal-
ten, dass Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern, die zur Raum-
belüftung benötigt werden, zu der den Lärmquellen der Straßen-
verkehrsfläche abgewandten Seite orientiert werden können.  
Davon kann abgewichen werden, wenn für diese Räume schall-
dämmende Lüftungseinrichtungen oder andere geeignete Maß-
nahmen vorgesehen werden, die eine ausreichende Belüftung 
gewährleisten.  

  

8.6  Schank- und Speisewirtschaften sind nur in geschlossenen Räu-
men zulässig.  

  

8.7  Außerhalb der Gebäude angeordnete geräuschrelevante Aggre-
gate wie Luftwärmepumpen sind vollständig einzuhausen und 
hinsichtlich ihrer Schallleistungspegel und Aufstellungsorte so zu 
wählen, dass an der Grenze zu den benachbarten Grundstücken 
der Beurteilungspegel gem. Nr. 2.10 der TA Lärm einen Maxi-
malwert von 37 dB(A) nicht überschreitet. 

  

     

9  Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie mit Bindung für Be-
pflanzungen und für den Erhalt von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

 
9.1  Die nichtüber- oder unterbauten Grundstücksflächen sind, soweit 

sie nicht für Nebenanlagen, Terrassen, Zufahrten und Zuwegun-
gen ausgebaut sind, gärtnerisch anzulegen. 

 § 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB  

9.2  Im Sonstigen Sondergebiet SO "Parkhaus" und im Mischgebiet 
(MI 1 und MI 2) ist je angefangene 150 m² nicht überbauter 
Grundstücksfläche mindestens 1 standortgerechter Laubbaum 2. 
Ordnung mit einem Stammumfang von 16- 18 cm zu pflanzen.  
 
Im Allgemeinen Wohngebiet WA ist je Wohneinheit mindestens 
ein Laubbaum 2. Ordnung oder ein Obsthochstamm mit einem 
Mindeststammumfang von 16 - 18 cm zu pflanzen. 
Bei der Pflanzung von Laubbäumen sind folgende Arten zu ver-
wenden: 
Acer campestre  Feldahorn 
Betula pendula   Sandbirke 
Carpinus betulus  Hainbuche 
Prunus avium   Vogelkirsche 
Sorbus aucuparia Mehlbeere 

 § 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB  

9.3  Innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche sind entspre-
chend der zeichnerischen Festsetzungen Laubbäume 1. oder 2. 
Ordnung mit einem Mindeststammumfang von 20/25 cm zu pflan-
zen.  
Die in der Planzeichnung festgesetzten Baumstandorte können in 
ihrer Lage verschoben werden, sofern dies im Zuge der Ausfüh-
rungsplanung für die Verkehrsfläche erforderlich wird. 

 § 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB  

9.4  Im Sonstigen Sondergebiet SO "Parkhaus" sind Mauern und   
fensterlose Wandflächen von mehr als 50 m² in geeigneter Weise 
flächig mit Kletterpflanzen zu begrünen. 
Es sind folgende Arten zu verwenden: 
Parthenocissus in Arten  Wilder Wein 
Aristiolochia durior  Pfeifenwinde 
Lonicera in Arten  Geißblatt 
Wisteria floribunda  Blauregen 
Polygonum aubertii  Knöterich 
Clematis in Arten  Waldrebe 

 § 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB  

9.5  Der in der Planzeichnung als zu erhaltend festgesetzte Baumbe-
stand ist dauerhaft zu erhalten und vor schädigenden Einflüssen, 
insbesondere während der Bauarbeiten zu schützen. Bei Abgang 
sind diese Bäume durch standortgerechte Laubbäume zu erset-
zen. 

 § 9 Abs.1 Nr. 25 b BauGB  

 

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB i. V.  
mit der ThürBO 

 
 

 Nr.  Festsetzung  Ermächtigung  

   Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen  § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO  

 10  Dächer, Dachaufbauten und – einschnitte, Dachfenster, 
Sonnenkollektoren, Dacheindeckung 

   

   Für das Mischgebiet, Teilbereich MI 1 wird festgesetzt:    

 10.1  Es sind nur geneigte Dächer mit einer Dachneigung von 35° bis 
45° zulässig. Diese sind traufständig zur Straßenverkehrsfläche 
auszubilden. 
Abweichungen sind ausnahmsweise zulässig, soweit der über-
wiegend traufständige Charakter gewahrt bleibt. 

   

 10.2  Dacheinschnitte sind entlang der Straßenverkehrsfläche nicht zu-
lässig. Zwerchhäuser und Gauben sind zulässig, wenn sie insge-
samt 30 % der jeweiligen Dachfläche nicht überschreiten. 

   

 10.3  Dachaufbauten müssen zu den Dachkanten mindestens folgende 
Abstände einhalten: 
 
  Dacheinschnitte Dachaufbauten 
zum First  2,50 m  2 Pfannenreihen 
zur Traufe  0,75 m  2 Pfannenreihen 
zum Ortgang  2,00 m  1,00 m 
 
Die Abstände sind in der Horizontalen zu messen. Ein Nebenein-
ander von Dachaufbauten und –einschnitten innerhalb einer 
Dachfläche ist nicht zulässig. 

   

 10.4  Anlagen der Solarenergiegewinnung sind auf der Dachfläche zu-
lässig. 

   

 10.5  Als Dacheindeckung sind bei geneigten Dächern nur die Farben 
rot bis rotbraun zulässig. Spiegelnde und glänzende Bedachun-
gen sind unzulässig. Ausgenommen hiervon sind Solaranlagen. 

   

       

   Für das Allgemeine Wohngebiet WA, das Mischgebiet, Teil-
bereich MI 2 und das Sonstige Sondergebiet "Parkhaus" wird 
festgesetzt: 

   

 10.6  Dachaufbauten sind nur zur Solarenergienutzung, zur Belichtung 
des darunter liegenden Geschosses, als Dachterrassenaustritt 
sowie zur technischen Versorgung zulässig. 

   

 10.7  Bei Anlagen für die Solarenergiegewinnung auf Flachdächern bil-
det die Höhe dieser Anlagen den einzuhaltenden Mindestabstand 
von der Attika. 

   

 10.8  Dachterrassenaustritte gemäß Festsetzung Nr. 10.6 dürfen eine 
Grundfläche von 10 m² nicht überschreiten. 

   

 

     

     

     

     

     

12  Stellplätze und Garagen   

12.1  Höchstzulässige Zahl der Stellplätze und Garagen je Wohnein-
heit:  
Die Herstellung von Stellplätzen und Garagen wird auf 1 Stellplatz 
oder 1 Garage pro Wohneinheit beschränkt. 

 § 83 Abs. 1 Nr. 7 i. V. mit         
§ 49 Abs. 1 ThürBO 

12.2  Garageneinfahrten und Durchfahrten sind mit fassadenbündigen 
blickdichten Toren auszubilden. 

 § 83 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO 

     

13  Gestaltung der Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter  § 83 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO 

13.1  Die Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter sind in die Gebäude 
zu integrieren oder in geeigneter Weise zu umpflanzen und vor 
Einsicht aus dem öffentlichen Straßenraum abzuschirmen. 

  

     

14  Einfriedungen  § 83 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO 

14.1  An den der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandten nicht über-
baubaren Flächen sind Einfriedungen mit einer Höhe bis zu 1,8 m 
nur in Form von Mauern, hintergrünten Zäunen mit senkrechten 
Metallstäben oder lebenden Laubholzhecken aus standortgerech-
ten Gehölzen zulässig. 

  

     

15  Geländeregulierungen  § 83 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO 

15.1  Der natürliche Geländeverlauf der Grundstücke ist grundsätzlich 
zu erhalten.  
Geländeveränderungen sind nur ausnahmsweise zulässig, soweit 
sie im Zusammenhang mit der Erstellung der Gebäude zwingend 
erforderlich sind. Abgrabungen sind unzulässig. 

  

15.2  Ausnahmsweise zulässig ist die Erdanfüllung zur Anlage von Ter-
rassen bis zur OK Erdgeschossfußboden bis max. 0,5 m Höhe. 

  

 

Teil C: Hinweise 
 
 1  Den Festsetzungen zugrunde liegende Vorschriften    

   Die den Festsetzungen zugrunde liegenden Vorschriften (DIN-
Normen etc.) können dort eingesehen werden, wo nach der Be-
kanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB der Bebauungsplan 
mit der Begründung zu Jedermanns Einsicht bereitgehalten wird. 

   

       

 2  Archäologische Funde    

   Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist Bestandteil eines 
archäologischen Relevanzgebietes. Aufgrund langzeitlicher Be-
siedlung (z.B. Stadtbefestigungsanlagen wie Stadtmauer, Toran-
lage und z.B. Reste der Vorgängerbebauung) ist davon auszu-
gehen, dass bei Erdarbeiten bau- und bodenarchäologische 
Siedlungs- oder Grabbefunde zerstört werden. Deshalb bedürfen 
alle Erdarbeiten einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis gem. 
§ 13 Abs.1 Nr. 3 des Thüringer Denkmalschutzgesetzes 
(ThürDSchG).  
Zufallsfunde sind gem. § 16  ThürDSchG unverzüglich der Unte-
ren Denkmalschutzbehörde der Stadt Erfurt und dem Thüringi-
schen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie anzuzei-
gen. 

   

       

 3  Baudenkmale    

   Die Grundstücke innerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplanes sind einschließlich ihrer evtl. erhaltenen Kelleranla-
gen, Stadtbefestigung und eh. Johannestor Bestandteile der 
denkmalgeschützten baulichen Gesamtanlage Altstadt Erfurt. 
Sowohl die Reste der eh. Stadtbefestigung als auch die eh. 
Kunstschule am Am Hügel 1 sind als Kulturdenkmale im Denk-
malbuch des Freistaats Thüringen verzeichnet. 

   

       

 4  Fernwärmesatzung    

   Das Plangebiet liegt im Fernwärmesatzungsgebiet. Es besteht 
Anschluss- und Benutzungszwang. 

   

 

8.1  Der Ein- und Ausfahrtsbereich des Parkhauses ist in Asphalt oder 
gleichwertigen lärmarmen Belägen auszubilden. Erforderliche 
Rampen sind einzuhausen. Im Fahrbereich angeordnete Rinnen 
sind nach dem Stand der Lärmminderungstechnik lärmarm aus-
zubilden.  

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

10.9  Dachterrassen sind zulässig, soweit der Brüstungsbereich durch 
eine geschlossene Attika mit einer Höhe von 1,10 m ausgebildet 
wird. 

  

     

11  Fassadengestaltung  

11.1  Garagengeschosse sind mit einer Fassade zu versehen, die von 
öffentlichen Verkehrsflächen aus einen optischen flächigen 
Raumabschluss gewährleisten. 

 

 


